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Text 

Artikel 144. (1) Der Verfassungsgerichtshof erkennt über Beschwerden gegen das Erkenntnis eines 
Verwaltungsgerichtes, soweit der Beschwerdeführer durch das Erkenntnis in einem verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Recht oder wegen Anwendung einer gesetzwidrigen Verordnung, einer gesetzwidrigen 
Kundmachung über die Wiederverlautbarung eines Gesetzes (Staatsvertrages), eines verfassungswidrigen 
Gesetzes oder eines rechtswidrigen Staatsvertrages in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet. 

(2) Der Verfassungsgerichtshof kann die Behandlung einer Beschwerde bis zur Verhandlung durch 
Beschluss ablehnen, wenn sie keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat oder von der Entscheidung die 
Klärung einer verfassungsrechtlichen Frage nicht zu erwarten ist. 

(3) Findet der Verfassungsgerichtshof, dass durch das angefochtene Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtes ein Recht im Sinne des Abs. 1 nicht verletzt wurde, hat er auf Antrag des 
Beschwerdeführers die Beschwerde zur Entscheidung darüber, ob der Beschwerdeführer durch das 
Erkenntnis in einem sonstigen Recht verletzt wurde, dem Verwaltungsgerichtshof abzutreten. Auf 
Beschlüsse gemäß Abs. 2 ist der erste Satz sinngemäß anzuwenden. 

(4) Auf die Beschlüsse der Verwaltungsgerichte sind die für ihre Erkenntnisse geltenden 
Bestimmungen dieses Artikels sinngemäß anzuwenden. Inwieweit gegen Beschlüsse der 
Verwaltungsgerichte Beschwerde erhoben werden kann, bestimmt das das die Organisation und das 
Verfahren des Verfassungsgerichtshofes regelnde besondere Bundesgesetz. 

(5) Soweit das Erkenntnis oder der Beschluss des Verwaltungsgerichtes die Zulässigkeit der 
Revision zum Inhalt hat, ist eine Beschwerde gemäß Abs. 1 unzulässig. 


